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Vorlage des Erweiterten Evangelischen Oberkirchenrats

an die

Landessynode der Vereinigten Evangelisch - Protestentischen Landeskirche Badens

im April 1933 .

Entwurf eines kirchlichen Gesetzes .

( Az. 10/0

Die Errichtung einer EVangelischen Kirchengemeinde Markdorf betr .

Die Landessynode haf mit staaflicher Geneh - zu einer Kirchengemeinde Markdorf zusammen -

15100
als kirchliches Gesefz beschlossen , was

olgt :
Artikel 1

Die Glieder der Landeskirche , welche auf
den Gemarkungen der bürgerlichen Gemein -
den Markdorf , Ahausen , Bermafingen , Deggen -
hausen , Ittendorf , Kluftern , Riedheim , Roggen -
beuren , Untersiggingen , Urnau und Wittenhofen

wohnen , werden mif Wirkung vom 1. April 1953

geschlossen , deren Kirchspiel die genannfen Ge -

markungen umfaßt .
Artikel 2

Die Evangelische Kirchengemeinde Markdorf
wird dem Kirchenbezirk Konstanz zugefeilt .

Dieses Gesetz wird hiermif verkündet .

Karlsruhe , den 1953 .

Der Landesbischof :

Begründung :

Die Glieder der Landeskirche in dem Ge -

biet um Markdorf wurden im Jahre 1920 zu einer

Diasporagemeinde Markdorf zusammengeschlos -
sen . Ihre kirchliche Versorgung war seif 1. 4. 1031
dem Evang . Pfarramf Salem überfragen ( vgl . Be -

kanntmachung vom 28 . 1. 1931 VPBl. S. 17) . Als
in den Jahren nach 1945 eine große Zahl von

Evangelischen neu in dieses Gebiet kam , zeigte
es sich je länger je mehr , dab ein Geisflicher

den vielfältigen Aufgaben des großen Pfarrbe -
zirks Salem nicht mehr gewachsen war . Der

Evang . Oberkirchenraf sah sich daher genöfigt ,
auf 1. 9. 19490 ein Diasporapfarramt Markdorf

5 Stelle eines unständigen Geisflichen ) zu er -
richten (s. VBl . 1040 S. 30) und einen Vikar als

Diasporapfarrer nach Markdorf zu enfsenden .

Der Dienstbezirk des Diasporapfarramts um -
faßt heufe etwa 1300 Evangelische , d. i. etwa das

Dreifache der Seelenzahl des gleichen Gebietes
nach der Volkszählung von 1033 . Um diesem An -

Wachsen der Gemeinde Rechnung zu tragen und
die Gemeindeglieder unfereinander enger au -

sammenzuschließen , soll nun auf Antrag des

Evang . Kirchenvorstands Markdorf eine Evan -

gelische Kirchengemeinde Markdorf errichfet

werden , deren Kirchspiel die in Arfikel 1 des

Gesefzentwurfs genannten Gemeinden umfassen

soll . Die Gemeinden Adelsreufe , Homberg und

Raderach , die ebenfalls zum Diasporabezirk
Markdorf zählen , sollen nicht in die neue Kir -

chengemeinde einbezogen werden , da die bei -

den erstgenannten Gemeinden wegen ihrer wei⸗

ten Enffernung von Markdorf von dem näher -

gelegenen würftembergischen Pfarramt Wälde -

Winterbach versehen werden und Raderach in -

folge seiner geringen Seelenzahl ( 1050 = ” Evan -

gelische ) Weiferhin Diasporaorf bleiben soll .

Nach Errichtung der Kirchengemeinde soll das

Diasporapfarramt Markdorf in eine ständige
Pfarrstelle umgewandelf werden .

Die gemäß Arfikel 11 Abs . 1 des Ortskirchen -

steuergesetzes erforderliche staafliche Genehmi⸗

gung zur Errichtung der Evangelischen Kirchen -

gemeinde Markdorf ist beantragt .
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